
 

Schleswig-Holstein: Solarthermieanlagen 

Förderung des sozialen Wohnungsbaus in Schleswig-Holstein  

Finanzierungsrichtlinien (FiRL) 

 

Stand: Oktober 2010 

Art:  Baukredit  

Förderung:  Solarthermie 

Hinweis: Kein Förderprogramm für Endverbraucher 

 

Wer kann gefördert werden? 
Natürliche und juristische Personen, deren Bonität gegeben ist, sowie Kommunen 

 

Was wird gefördert? 
Gefördert werden u.a. CO2-einsparende Maßnahmen (z.B. solarthermische Anlagen) 

in folgenden Wohngebäuden: 

1. Wohnungsbau einschließlich des erstmaligen Erwerbs des Wohnraums innerhalb 

von zwei Jahren nach Fertigstellung (Miet- und Genossenschaftswohnungen sowie 

Studentenwohnheimplätzen) 

2. Modernisierung von Wohnraum (Energieeinsparung als Schwerpunkt der 

Maßnahme), wenn damit die Unterstützung von Haushalten bei der Versorgung mit 

Mietwohnraum durch Begründung von Belegungs- und Mietbindungen oder bei der 

Bildung von selbstgenutztem Wohneigentum erfolgt.  

 

Wie wird gefördert?  
 Neubau von Mietwohnungen 

Das Baudarlehen des Landes hat eine Zweckbindung von 25 oder 35 Jahren. Hiervon 

sowie von der Wohnungsgröße ist die Höhe des Darlehens abhängig, z.B. 25 Jahre 

Zweckbindung, Wohnungsgröße von 60-75 m²: max. 45.500 Euro. 

 

 Modernisierung von Mietwohnraum  

Das Modernisierungsdarlehen kann bis zur Höhe der förderfähigen Kosten gewährt 

werden. Es beträgt jedoch höchstens 350 Euro/m²/zu schaffender Wohnfläche.  

 

 Eigentumsmaßnahmen  

Als Grundförderung wird ein Baudarlehen gewährt. Das Baudarlehen beträgt 36.000 

Euro je Eigentumsmaßnahme.  

 

Wie beantrage ich die Fördermittel? 
Nach erfolgter technischer Prüfung durch die ARGE/Investitionsbank werden die 

Anträge direkt bei der Investitionsbank gestellt.  

 

Investitionsbank Schleswig-Holstein 

Fleethörn 29-31 

24103 Kiel 

Tel.: (0431) 9905-0  

Fax: (0431) 9905-3383  

sowie ihren Beratungszentren. 

Nähere Informationen zu Neubauvorhaben auf den Internetseiten der 

Investitionsbank unter: http://www.ib-sh.de/wohnraumfoerderung/ 

 

Weitergehende Infos zur Förderung und Technik unter www.solarfoerderung.de  

Hinweis: Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt der BSW-Solar keine Gewähr! 

http://www.ib-sh.de/wohnraumfoerderung/
http://www.solarfoerderung.de/

